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Die operativen Linien und Diensteinheiten tragen 
іш engen Zusammenwirken mit anderen Organen eine 
hohe Verantwortung für die rechtzeitige Aufdeckung 
und Verhinderung sowie beweiskräftige Dokumen- 
tierung aller Mißbrauchshandlungen und sich dahin
ter verbergender feindlich-negativer Handlungen.

Verkehr, grenzüberschreitender; Transitsperre
Art der —*> Reisesperre, ein souveränes Rechts
mittel der DDR zur Verfügung des ständigen oder 
zeitweiligen Verbotes des Transit von Personen 
auf allen oder einzelnen Wegen. Die T. durch 
die DDR wird gegen Personen durch Gesetze und 
andere Rechtsvorschriften sowie auf dieser Grund
lage getroffener Entscheidungen dazu befugter Lei« 
ter verfügt und durch —► Fahndungen an den 
Grenzübergangsstellen realisiert,
Reisesperren im Transitverkehr bedürfen der Be
stätigung durch den Genossen Minister für 
Staatssicherheit,
Es ist zu unterscheiden zwischen T. im Transit
verkehr zwischen der BRD und Westberlin und T. 
im übrigen Transitverkehr, An die Verfügung T. 
im Transitverkehr zwischen der BRD und Westber
lin werden qualitativ höhere Forderungen ge
stellt.
Der Transitverkehr zwischen der BRD und Westber
lin durch das Hoheitsgebiet der DDR kann ge
sperrt werden
- für Personen, die schwere Straftaten - Straf

taten gegen das Leben, vorsätzliche Strafta
ten gegen die Gesundheit und schwere Straf
taten gegen das Eigentum begangen haben, so
fern diese Straftaten noch nicht geahndet 
wurden;

- für Personen, die erheblich oder mehrfach 
schuldhaft die gewährten Transitwege miß
brauchen, einschließlich für Personen, die 
gegen sie verfügte Ordnungsstrafen verweigern;

- für Personen, die gern, § 105 StGB bzw. wegen 
Beihilfe gern. § 213 StGB oder auf Grund anderer, 
unter Mißbrauch des Transitverkehrs begangener 
schwerer Straftaten verurteilt und vorzeitig 
aus der Haft entlassen wurden, für die Dauer 
der Bewährung.
Diese T. gilt gleichzeitig als Reisesperre 
im übrigen Transitverkehr sowie a l s — E i n 
reisesperre.

T. in übrigen Transitverkehr kann außerdem ver
fügt werden
- für Personen, die Verbrechen gegen die Souve

ränität der DDR, den Frieden, die Menschlich
keit und die Menschenrechte und Verbrechen 
gegen die DDR begangen haben bzw. die an 
kriegerischen Handlungen zur Unterdrückung 
des Freiheitswillens anderer Völker teilgenommen haben;


